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37. Leitungen: Bestellung zum 1. Stellvertreter des supplierenden Vorstandes einer wissenschaftlichen nichtklinischen 

Organisationseinheit 
38. Widerruf der Bestellung zum 2. Stellvertreter des Leiters einer Klinischen Abteilung im wissenschaftlichen klinischen Bereich 
 

 
Vollmacht gemäß § 27 Abs. 2 Universitätsgesetz 2002 (Projektleitung)  
Die Medizinische Universität Graz verlautbart gemäß § 27 Abs. 2 UG, dass die unter folgendem URL  
angeführten Universitätsangehörigen zum Abschluss der für die Vertragserfüllung erforderlichen  
Rechtsgeschäfte und zur Verfügung über die Geldmittel im Rahmen der Einnahmen aus dem jeweiligen  
Vertrag ermächtigt sind. Die Bevollmächtigung umfasst nicht die Unterzeichnung des jeweiligen, dem  
Projekt zugrunde liegenden Vertrages oder weiterer Verträge oder Amendments. Die Bevollmächtigung 
gilt jeweils für die angeführte Laufzeit. 
https://forschung.medunigraz.at/fodok/projekte_vollmachten.liste 
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Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des 

im MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

37. Leitungen: Bestellung zum 1. Stellvertreter des supplierenden Vorstandes einer 
wissenschaftlichen nichtklinischen Organisationseinheit 
 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG, gibt bekannt, dass das Rektorat gemäß den  
Bestimmungen der §§ 20 Abs. 5, 32 UG idgF in Übereinstimmung mit § 4 iVm § 6 Abs. 2 des 
Organisationsplanes der Medizinischen Universität Graz idgF 
 

 Herrn Univ.-Ass. Mag. Dr. Hannes MAYERL 
zum 1. Stellvertreter des supplierenden Vorstandes  
des Institutes für Sozialmedizin und Epidemiologie, 
mit Wirkung ab 01.01.2022, befristet bis zwei Monate nach Ende 
der Karenzierung von Herrn Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Freidl,  
längstens jedoch bis zum 28.02.2025,  
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 

 
bestellt hat.  
 

Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG 
Rektor 

 
 
38. Widerruf der Bestellung zum 2. Stellvertreter des Leiters einer Klinischen Abteilung im 
wissenschaftlichen klinischen Bereich 
 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG, gibt bekannt, dass die an 
 

Herrn Assoz. Prof. Priv.-Doz. Dr. Volker STRENGER 
 
übertragene Funktion des 2. Stellvertreters des Leiters der Klinischen Abteilung für Pädiatrische 
Pulmonologie und Allergologie per 01.01.2022 widerrufen wird. 
 

Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG 
Rektor 
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